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VOM

29. Januar 1954. Nr. 535.

Die Einwohnergemeinde Riedholz hat vc~n 25. August bis zum

25. September 1953 einen allgemeinen Strassenbaulinienplan und einen

Zonen~p1an aufgelegt. Die Auflage wurde Im Amtsblatt Nr. 34 v~u 21.

Augus.t und Im leberberger Anze iger vom 20. August 1953 ausgekttndet.

Während der Auf lagefrist wurden zwei Einsprachen, die eine von Herrn

alt Oberrichter Schenker, die andere von Herrn Arnold VtSgtli, Gara—

gier, beide in Riedholz, eingereicht. Die Eins~rache des Herrn V5gtli

richtete sich gegen den Strassenbaulinienplan, währenddem Herr alt

Oberriohter Schenker sieh u.a. dagegen zur We1hr setzt, dass die Grund—

st(ioke GB. Nr. 212, 266 und 196 in das sogenannte ~fffen liehe Geb~Let
(GrUnzorie) einbezogen wurden. Die Einsprache des Herrn alt Oberriohter
Schenker wurde gutgeheissen, die jenige des Herrn A. V~gt1i abgelehnt

und dem Strassenbaulinienplan mit e inigen Abänderungen zuges tiimut.

Der Zonenpian wurde von der Gemeindeversanmilung am 9. Dezeijiber 1953

genehmigt, wobei aber die Grundstücke GB. Nr4 212, 266 und 196 nicht

der Grünzone, sondern dem zwe ige schoss igen V~ohngebiet zugeteilt wur

den.

Herr Arnold V~gtli, Garagier, Riedholz, beschwert sieh mit

Schreiben vom 19. Dezember 1953 gegen ~n Beschluss der Gerne indever—

sammlung. Er verweist auf die vorausgeg.agenen Einsprachen bei den

Gen~indebeh~rden., Mit Schreiben vom16. Dezember 1953 beschwert sich

überdies Herr Fritz Günter, Käser, Riedlaolz, dagegen, dass die Einwoh—

nergen~inde das Gr~indstück GB. Riedholz Nr. 197 in der Weihermatt als
G:rUnzone belassen hat. Er begründet diese Einsprache damit, dass ihm

dadurch jede Dispositionabefugnis über das betreffende land genommen

sei. Herr Günter stellt deshalb das Begehr~n, es sei der Ge~indebe—

schluss vom 9. Dezember 19~3, der da~ Grundst1.~cik GB. Riedholz Nr. 197

zum Grünstreffen mache, unter. Kostenfolge auf zuii&~en.

Die kantonale Beratungskonmdssion für anungef ragen, der
die Bebauungspläne zur Vernehmlassung zugestellt wurden, hielt am 17.

Dezember 1953 mit den Vertretern der Einwohnergemeinde Riedholz eine

Besprechung ab. An dieser zeigte es sich, dass der von der Gemeinde—
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versammlung genehmigte 5 tras sen—Baulinienpian dem Re ~ierungsrat vor—

lätifig nicht zur Genehmigung empfohlen werden kann, indem am Plan

materiell verschiedene Korrekturen vorgenommen werden sollen. Die

Vertreter der Einwohnergemeinde Riedholz haben sich mit der Vornah

me gewiseer Aenderungen einverstanden. erk].~rt. Dabei scheint es ge

geben, we.tm Herr A. Vögtli seine Aaffassung dein I>lanbearbeiter oder

dem kantonalen Hochbauamt mündlich vortragen kann. Im übrigen kann

zur Beschwerde des Herrn Arnold Vögtli vorläufig nicht Stellung ge

nommen werden, da der Strassen—Baulinienp].an nocheials überarbeitet

werden soll. D je Behandlung der Be so hwe rde des Herrn Vögt ii ist de s-.

halb zu sistieren.

Der Zonenpian stützt sich auf § 13 des Gemeindebauregle—

mentes v~n Riedholz. Die Rechtsgrundlage zur Einführung von Nut—

Zungszonefl ist also vorhanden, In formeller Beziehung ist zu bemer

ken, dass der Bebauungsplan die verschiedenen Rechtsuirkungen der

Nutzurigezoneneinteilung, wie sie das solothurnische Recht vorsieht,

zum Ausdruck bringen sollte. Die Einteilung in. ?Tolmgebiet, in sol

ches mit Gewerbe und nicht störender Industrie und in Industriege—

b ie t stellen zwingende s Recht dar. Die in den verso hie denen Gebieten

festgelegten Geschosezahlen sind im Sinne eines Maximums zu verstehen.

Wenn höhere Gebäude als vorgesehen bewilligt werden sollen, ist also

vorher die Abänderung des B ~auungsplanes notwendig. Der Grünzone

und der landwirtscbaftszone kommen nach § 9 Abs • 2 des kant. Bauge—

setzes nur programrnatischer Charakter zu. Auf dein Land, das zur land—

wirtschafte— oder Griirizone gehört, lastet kein ~bso1utes Bauverbot,

‘Jenn die Gemeinde der Grünzone zwingenden Charakter verleihen will,

muss sie das Land auf gütlichem Wege erwerben oder mit einem pri

vatrechtlichen Ba.uverbot zu belasten suchen, Gelingt der Gemeinde

eine Einigung mit dem Grunde igentiimer nicht, so steht ihr das Recht

zu, be im Kantonerat die Ente ignung nach den Rege in des Ente ignungs—
gesetzes zu beantragen. Die Einwohnergemeinde Riedholz ist zu ver

halten, die verschiedenen Rechtswirkungen, wie sie hier dargestellt

werden, in der legende aufzuftih.ren.

Herr Fritz Günter hat w~Iirend der Planauflage keine Ein—

sprache dagegen erhoben, dass sein Grundstück GB. Riedholz Nr. 197

in die Grünzone einbezogen wurde. Er kann nun nicht nachtr~glicb
Einwendungen erheben, die er nach § 12 des Baugesetzes bereits weh—

rend der Auflage hätte anbringen können. In diesen vorgeschrittenen
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Stadium des Verfahrens ist Herr Günter zur Erhebung der Beschwerde

nicht mehr legitimiert. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzu

treten. Es darf erwähnt werden, dass die Be~chuerde unter Hinweis

auf die obenstehenden Ausführungen über die rechtliche Bedeutung

der Grünzone abgewiesen werden mtisste, wenn auf sic eingetreten würde.

In materieller Beziehung gibt der Zon~nplan zu keinen Be—

merkungen Anlass • Er kann deshalb genehmigt werden.
Es wird

beschlossen:

1. Dem von der EinwoImer~emeinde Rieciholz am 9. Dezember

1953 beschlossenen Nutzung~plan wird die Gene1]mi~‘~ erteilt.
2. Die Einwohnergeme mdc Riedholz wird angewiesen, die

legende im Sinne der Erw~gangen zu verdeutlichen und hierauf den

Zonenpian von Aniiriann und Gemeindesohreiber unterzeichnet in vier

facher Ausfertigung dem kantonalen Tiefbauamt zuzustellen.

3, Das kantonale Tiefbauamt sorgt für die Anbringung des
Genebmigungsvermerkes und die Verteilung der vier ~Exemplare des Zo—

nenplanes.

4. Die Behandlung der Beschwerde des Herrn Arnold V~tli,
Garagier, Riedholz, wird bis zur Vorlage des abgeänderten Strassen—

Baulinienplane a sistiert.

5. Auf die Be~chwerde des Herrn Fritz Günter, Fäser, Ried—
holz, vom 16. Dezember 1953 wird nicht eingetreten. Herr Günter hat3

eine EntscheidKebühr von Fr., 20.—- zu bezahlen,

Genehmigungsgebflhr (durch die Einwohnergemeinde -

Riedholz zahlbar) Fr. 20.——

Pu.blikationskosten (durch die Einwohnergenicinde
Riedholz zahlbar) Fr. 14.——

Entscheidgcbühr (durch Herrn Fritz •-tinter, Käser, -

Riedholz, zahlbar Fr. 20,——
Ausfertigungekosten (2/3 durch die Einwohnerge—
meinde Riedholz und 1/3 durch Herrn Fritz Günter,
Käser, Riedholz, zahlbar Fr. 3..—-

Total Fr. 57.——

(Staatskanzlei Nr. 535) N.

Der Stellvertreter
des Staatseohreibers:

Ausfertigungsstellen s~ S04.
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Bau—Departement (3).
Jur. Sekretär des Bau—De~rtementes (2), mit Akten.
Kantonales Tiefbauamt (2).
Kant onale s Hochbauamt (2).
ICreisbauamt 1, Solothurri.
F inanzverwa1tun~ (2).
Amn-iannanit der E inwohnergeme inde Rio dlliolz (3), mit Zonenpian.
Herrn Arnold V~5gtli, Garagier, Riedholz.
Herrn Fritz GUnter, Käser Riedholz0
Amtsblatt (Publikation von Zi±‘f. 1 dos Dispositivs),


